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RS OGH 1980/1/31 7Ob721/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1980

Norm

ABGB §936 II

ABGB §1072

Rechtssatz

Die Zusage des Rechtsvorgängers, unter bestimmten Voraussetzungen ein Anbot zum Abschluß des Mietvertrages

abzugeben, ist einfach als eine ihn und seine Rechtsnachfolger bindende Schuldverp9ichtung anzusehen, auf deren

Erfüllung bei Eintritt der vereinbarten Voraussetzungen geklagt werden kann (Kein Vorvertrag).
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